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,G-eplante .fnbetrielnahme' äer
wegen vorge;ogehqr Sanierung

Ihr Zeichen

ER-Südbahn'in Sommer ds.. .Jfrrs....:..-..
def' Nordbahn;
unil .'Sehatr trsc.hutlkarüen .

f,en .T.e.gel. TXL

in Ihrsn Naren herzlich bedanken!
2

ersichtlich ist, so11en .Flugrouten und

trieb,'a11ein .auf der BER-Südbahn bereits

bitte ich Sie, hierfür iQuellennachweise zu

ughafenseitig relativ kurzfristig geplant

ßnahmen erforderlich machen, v/ei1 der

i.:nz:ige Start- und Landebahn erfolgen so1i.

hnung bitte iöh ferner um Hinweise, ob

,Az.:.. Iq + IG

I}r Sckeiber.Yora 26.17.m3
VIVU GS. .

bei Flugbetrieb auch an. Flug
A n'f .r: a'g e Lt

Sehr geehrter Herr

Flugrouteir

.Vors j-Lze.n

zuneichst nöchte i& midr fft das vorgen.

lJie' au.s Presseveräffentlichungen

Siallschut2zonenkarten . zum SXF-

existent sein. Hierauf bezugnehme

DFS-Flugrouten-Empf ehlun gen,
BAF-Flugrouten-fnkraf tsetzung un
DFS-Scha llschut zzonenkarte n

zu 'benennen.,.' da die Umstellung f
ist und umfangreiche.'Schallschut
Flugbetrieb konzeirtriert auf eine

B'ezüg1ich dei Schallschutzzonenbe

diese- Berechnung

allein gemäß Dauerlärmpegeln,
in welchem Umfange g'emäß Spitze rmpegeln gem. OVerwG-Sprtrch zltr Nichtüber-

pegels tags innen undschreitung des 55dB(A)-Spitzenlär
z:usät?lJch im BER-Nahbereich g ß Mindestforderungen nach EU-Verordnungen
a1s üpergeordnetem Recht)nach Lä treßpegelrl in EPNdB, was einerh höchstzu-
lässigen Spitzenlärmpegel tagsü innen von 42 dB(A) entspräche,

erfolgen soll. -2-



Zu den gen. Schallschutzzonenkarte
um Hinweis, bis zu welchem Abs

Eereich gem. der ICAG,Lärmschut

diese gelteng

- für den 6,5km-Bereich gem. Zerti
- für den 8km-Bereich gem. ehernali

oder
- für derr 8flcn-Bereich

unter Zugrundelegung eines üblic
Interkontinentalflügen mit höchst

Für sachdienliche Hinweise wäre ni
sitzender, sehr dankbar, da viele
befinden und von der BER-Südbahn-

ausreichender Schallschutzmaßnahmen

sogen. ttsensible Einrichtungentt.

Mit den besten

Bewältigung der

gem. meinem

trr7ünschen für ein e

BER-Probleme verbl

mit freundlichen Grüßen

/
/ _.!t- -/l

-.Dr.G.Briese -
EIGII4IATDR BI FIJR FIIJGIGIERHtrI,

t /z 1' ..Xd/ L ' '\-_

ECTIIEN

für den BER-Nahbereich bitte ich ferner
von Start- und Landebahn-Enden dieser

Zerti-.fi.zi.erung von Flugzeugtypengruppen

zierungsbedingungen,
r Angabe in der BER-Betriebsgenehmigung

rechnungsvorschlag vom lT.September 20L2
von 1" bein MindeststeiggradienLen

u1ässiger Nutzlast.
ht nur ich fhnen, sehr geehrter Herr Vor-

-Anliegergemeinden sich im BER-Nahbereich

nbetriebnahme ohne vorherige Realisierung

unmittelbar betroffen wären, darunter auch

olgreiches Jahr 20L4 bei der gemeinsamen

be ich

T]I\ID NACIiFLI]G\/ERBOI



teT BriesDrGün

h.m. nle Externer mlt liratersucltngen zur
Systemlisierbarkeit .,on Errtuna-dozessen
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TeI.: (OSOI 6759728,
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Landtag Brandenburg
La nd ta g s präs id ent

Herrn G'unter Fritsch
Postfach 60 10 64

I441O 'P. o t s d a m

Z. u s e n'.d u n g

Bericht der Landesregierung von27.
tVolksbegehren -Ftir eine iVrdenrng des S19

ar D-n:chsetZtr-g'eines land.egplarnrischö

BalirBrorderrhrg lrrtelrntimal @f I
ttüercptanz f.i.ir den Fh:ghafen !üi11y Brandt

E i n s c h ä t.z u n C der
z.!m vorgen.. .Bericht der Land

Sehr geehrter Heri ?'räsirlent,

hiermit gebe ich meiner Freude

Ihnen, sehr geehrter Herr Präsid
kurzfristig ermöglichte Ausarbeit
vorgeh. Berichtes der Landesregier

fch bitte Sie hiermit gleichzeiti
tionen sowie dem BER-Sonderaussc

Mit bestem Dank für Ihre Bemühung

Jahr 20L4 verbleibe ich

mit frqundlichen Grüßen
( z-:!\i\i'e-,y''1,-

j i.A. o/.e.sd* -

A n 1a's'e

7969 2009

Vj-er Jahrzehnte Autor
au Volkswirtschaf tsthemen
in zwei Ttirtschaftssystemel

2Ol3 zun

des landeurtwidclmgsprogrames

am Fluglnferr

Ar
llachtfluglcnrpncrniß (erhdren) " ;

echtskonfornität voni 3.Januar 2Ol4
r.egr-erung

druck, daß mir die Ehre zuteil' wurde,

t, eine durch sachgerechte Zusamrnenarbeit

einer rechtsbezogenen Einschätzung des

g überrnitteln zu dürfen.

, diese Einschätzung a11en Landtagsfrak-
zu übermitteln

und'besten Wünsqhen für ein erfolgreiches



Bürger-fnitiative
NOTI'IEIIR Anlieger BER

0st-{rlast-Akrions{minsctpf t
c./o. Dr.Günter Briese ..
Stubenrauchstr .7L, 75732 Eicln^a1de

Einschä:uzung

von Herrn Staatssekretär
Bearbeitungsstand 27

an den Brandenburger Land

ItVolksbegehren -Für eine Anderung d

progrannes zur Durchsetzung eines
Flughafen Berlin-Brandenburg fnterna

LT-Drucksachen 5/
und vom 5.Ju

I'Akzeptanz fü:c den Flughafen l,/i11y B

LT-Drucksache 5

1. Zeixbezogene Erwartungen an den

Da der Bericht erst am letzte
Berichtszeitraunes übergeben
die spätestens konzentriert a
Quartal 2OL3 herangetragenen
fänden.
Dies geschah aber nicht, und d
hierzu wurde auf den l{ärz ds.

2. Einschät zttrtg der Rechtskon

landesregierung und landtag bandenburg giryen
beitung zur BER-Problsmtik zt, itr welcher die
lich tragenden DdffiEnte zun BER mit
bezugnehrEnd auf die Afuabe der
Staatm an die fu:opäscle Union
als MindestvorschriJten für die
Deutschland.

f ntere ss engeneinscha ft
Schulzendorf gegen F1ug1ärm

c./o. Dr.Dieter Schallehn

Doh-lenstieg 40, 75732 Schulzendorf

Eidrwalde/Schulzerrdorf ,
Az.: Io + E

an 3.Janrrr DI4

der R

Beric
echtskonfornität zIm

t
etschneider,
zember 2073,

gesandt am 3l.Dezember

schlüsse des Landtages

2013,

auf Grund der

vom 27.Fe r 2OI3

S19 Abs.11 des Landesentwicklungs-

landesplanerischen Nachtflugverbotes am

ional (BER)- ",
B und 5/6916-8,

i 2013

andt durch Nachtruhekompromiß (erhöh€n)tt,

7376-B

nhalt des Berichtes

Tage des Yom Landtag geforderten
wurde;' war zt erwarten, daß auch

die Landesregierung im 3. und 4.
Fakten hierin Berücksichtigung

geplante endgü1tige Ent scheid un g
hrs. verschoben !

rnität nit übergeordnetem Recht

4. bz*. 3.qnrta1 2013 eine r-urfangreidre Au sar-
nicht gegebene Rechtskonformität bisher recht-

übergeordneten HI-Recht nadrgewiesen wtrde,
Rechtssetzrngsbefugnis seitens der EU-

und die von beschlossene von IcAGRichtlinien
IJnion, also auch für öe Endesepublikgesamte

-2-



Die weserrtlicherr Falcferr hier.zu wrrderr dsn
Ber:atr-ng außerhalb des Landtages am 16.
in Disla:ssionsbeibzigen verdeutlicht: der
ko11es diesen Ber:atung rnd dejr'Beitr-ag von
konnte' hierzu von den Iardesregienrng
vcrn BER-Sonderausschuß des landtages

Die vorgen. Argurentation ztr
fengeselJ,sctnft bdennt, denn sor,/oh1 Herr
BER-verantwortlictren Flughafenchef natnen
penscinlich teiJ.

Den Hinweis auf I{errn lbhdorn erfolgt an
Brandeahrger Staatskanzlei, welcler Herr
die Problsmtik zrm Schal_lscln:tz an die
gang für afueschlossen er"klärte.

hrüber hirmrs i,sE aben der
dsn zun Ul-Recht konpafiblen
lT.Septonber 2012 bekanntgonacht r,ronden,
steht.

Trotzdsr erfolgte ar-lCr keinenlei

Der Bericht bezieht sich stattdessen auf
Ste[tngnafmEn des landtages vm 21. rnd
aus der landesregierung vcrn 22.Februar und
insofern überholt sind.

Die Anfiihnng der Stelh:ngrnhre des Senates
vennuten, daß die in den EU schon seit
verbindlictren ICAORichtlinien Berücksichti
als Regiermder Bürgerneister von Berljn
[L nach wie vor fest]reilt!
Letzteres ersctreint aber als mit den
B4andenbw'g weger den nach übergeordrreten
des BER aLs nicht vereinbar.

3. Einschätzung der Rechtsk
unter Zugrundelegung der
tive fä1sch1ich als trag
Dokumente und Rechtsakte

Eire derartige Einscltitzng i^st in
llachtflugverbot enthalten.

hnach besreht ein lfiderspruch zrrn
Gsurdheitsgefeihrdung von Lärmbetroffenen

-3-

des Iandtages irr seiler ersten
2013 fur Ratlmrs von Schulzendorf bernnnt und

h-ieran wird Bestandteil des Proto-
IrrtenessengereirscJraft Scln:lzendorf gegen Fluglärm

für die Abfassung des vorliegenden Berichtes
werden.

uar sowoh-1 der landesreg-ienng a1s auch den Flugha-
Bretscineiden a-ls auch Herr lhhdorn als

an der vorgen. Beratrng des BER-Scnderzussctnrsres

dieser Ste11e, r,reil die BER-Koordjnationsgruppe der
ider vorsteht, bei diesbezüglichen Z:sendurgen

weiterverwies urd deshalb den Vor-

Brandenblrg die kobleuatik u.a. auch beneits
ar Festlegtmg von BER-Sclnllschutzzoren

rnelchqr aben bris heute eine Entscheidtng noch

irn vorliegenden Bericht!

ie diese Problematilc noch nicht berijcksichtigenden
.Fetnuar, 18.April und 5.Jrrri vorigen Jahres und die

.März vorigen Jahr"es, vlelclre zeitlidl und rechtlldr

von Berlin vcm 29.November 2f,I3 l-t:ißrt eberrfalls nicht
a1s übengeordnetes Recht wie ais MindesEforderungen

fanden, uejJ- den neue ehermlige Aufs.ichtsratschef
Bebauu-rgsplänen für das Areal Ces Flugffiens Tegel

F,rfordernissen für den Ratrn Berlir
dcht als ErtCfich erachteten Inbetriebrnhre

nformität des Berichtes
bisher Yon Exekutive und Legisla-

nde Rechtsgrundlage angesehenen

Aumrbeitung der Volksinitiative für ein

des Br-rrdesvenalttnrgsger-ichtes, nach welclrsn eine
nuß (thteiL vorn 27.3.796 t'2.4A.95).

mit
vorn

au.9

eaner



wenn d!e, Risiken einer,
wiesen werden, ttm
werden sie,erkannt

wahrscheinliCh; angesehen = verpflichtet; zu Ha ndeln,
Der Staat muss ihnen -:etwa'bei:der Festset-

zu begegnen suchen."

Sofern das Vorliegen ejrer Cesrrrdlrei gem. derzeitigen Plänen dennoch verneint rnerden
sol1te, wird u.a. auf eine Sonderar:spbe iirzreblatues von Rheinland-Pfalz vmr Sorner vori€en
Jattrcs verwiesen, lrelches u.a. yom der Endestagsfraktion BIjMNIIS9O/DIE GRiil'lEI,
Ilerrn Dr.Hof::eiter, in eirer
vadre ventei-1t wtrde.

tung 2013 jn der Eidrwalder Alten Feuen-

4. Gesamteinsch tzung

hr vorliegende Beridrt von Staat-ssdsetär
lidr noqh fachlidr oder tsminlich ge1äst
formität.

an den Iandtag erfüllt r,rrqler die recht-
Efordernisse zrr Erzieltrng der Rechtskon-

I\EfEre Ausfiltlr.ngor z-r Problsnatik der Rechtskonformität können in lrtternet trrter

tt:tp../,

eiryesehen uerden.

Der Landtag sol1te einen wei
anfordern, welcher sich nit d

eren Bericht
n vorgenannten

der Landesregierung
aktuellen Erkennt-

nissen auseinandersetzt.

Ilerr Staatssdo:etär Bretschreider wude in
den Ausspnrch zitiert:

I'lALBeitrag vcm 3.Januar n74 wt seinsn fofuerr

t'Wir haben ein
Entscheidung,
werden:
- hlir sind sch wieder verarscht worden!' ."

Dies ersclrejnt nicht rn:r reg:ien-mgsseitig a'ls ffacto.Eingestäindnis, daß öes z.B. jm Fa11e
des r@tt vor dfl OVenG
55{B(A)+'Axiralpegels irnen gerriß

hohes fnteresse an einer
Yon der die Bürger nicht sagen

BerlirrBrandenbr-rg ^E Nichttibersclreiturg des
Konsratieren des ClVerrnG e].qi/1a11sntliche Verfelr-

ltng des SchutzzielesTbjstrer gesclnh - im vor. Beridtt gesclah dies u.E. niclrt rnr bezüg-
tidr der betroffenen Bürger, sondern audr gegenüben dem landtae!

Dies karn bezügfich der Unsetzung der des Volksbegebrerrs zun l,lachtflugverbot bürger-ini-
landtagsafueordneten Rainen C€nilke, Verkehrspo-tiativbezogen auch bereits in Stelh:ngnahrea

litisclrer Sprecher den CüJ-IancltagsfrakLion, der Fralsrion BijNINISS/DIE RijNtsf gem. l4AZ vcm

3.Jantrar n74 War und deutlich arn Ausdnrck,

denhrys zrm Nachtfl:gvenbot für jrristisch du

nach wie vor danach einen ÄlJeirryag Brar
halten.

-3-



Allerdings würde siü bei Berticksidti€une
verbindlichen lCAGVorschriften diese
Sditnefeld SXF rrd Tegel Ut s*ellsr.

aLs übergeordnetes ELI-Recht zun BER-h:ojekr reüts-
nur noch für die best6erden Flr4ffien

Das Anfiihren eirres Gutachtens des Dienstes des Deutsclren Burdestages zun

'Sadrstad an bestMen Flqgffienn

vcrn 7.Jau:ar 20131iaßt zunindesu veinuten, idas das Efordernis des l^/eiterbetriebes den Benliner

tende;rqienr:ngsamtliche Posifionsr von
Brzndenbrger l€nde$:egierurg erkannt

Ivbhdorn gefordert, auch bereits seitens der
ohne die jedoch bisher öffentlich zu radren oder

die da::aus resultierenden Bfordernisse urd ne.scfmisse aba:1eiten.

Die Gründe hierfür dürften wotr-1 nach dsr
Kandidaten der Regienngsparteien trrd sogar
den Iendtags r:nd Komrrnlmhlen sein:
trlie kann nan noch vor den hlah-len zugeben, daß alle Invesritionen z-rn BER als sinnlos in den
rärkischen Sand gesetzt drarakterjsierE miissen, r.'eil das tsmdlavk&ojelct der fudesr.Fbr
hegen iltr eirEs Verstoßes gegen iften aufflog, hährerd befu BR-kojeikt gleich gegen
mirdesEens drei ICAGVorschiften venstoßen

- bei der Kcnfigrienry des Flughafers
- bejn [Ineltsftlz gBgen das ijbrfttegen

der Ausriüturg der Start- rnd landebahnen,
Einrichtungentt in geirrgen Hdre r:nd

- bein @ gegen die des Schallschutzes in Nahbereich des BER

geläß in müB!

Arch die Ausfümrrgen ds reuen für den verkehr zuskindigen Staatssdo:etärin Dr.IGtlarim
Reide in zuständigen Btndeministerir:rn für Ver{<e}rr urd digitale Infrzstruktrr (H{\IDI) läßt s-
üarten, daß hitrEre Erfor.dernisse zm legen einer lc-irj.schen Borerl<ung zu Schall-

h-u'gschon erkannt vrcrden sein könnten.slntzkosEen in Richtr:ng der lentles:egienrrg

Ailer"dings wi.irden Z:satzkosuen in :ger Anliegengeneiaden auch bei lbiterberieb den
hien der a-,-ch beztiglidr bestelrender Ffugffien ge1-

blieb.

Absclließend sei al-l-en Mircrreitern für Ihre ZnrbeitgedarkE, r,'elche eine strelLstntielide
Efutscfävurg des Beridrtes der an den Iandtag ensL ermögrichte und destralb sehr
fflfreich rrrd in Inter:esse den ltirger sehr i,sE.

FlughEiferr S)F rnd TXL, aLso des
BER-Projd<t gegen verbirdlidres ü

tiughifen SIO' un Til, ebenfalls anfal-len,
terde EPltldB-lbßsta-.b arnindest noch bisher

- Dr.G.Briese -

Berlinen Ftuglnfensystars, weger Verstößen beim
EU-Recht, zu Tegel inrer wieder gegen anderslarr

Btrrdestagsr,ahldesaster für fast a1le Brandenbtrger
fib Fr:au Staatsselsetärin Tirn Fischer die arrsEelren-



vom z

,,Volksbegehren ,,Für eine Anderung des $
zur Durchsetzung eines

,,Akzeptanz für den Flughafen Willy

burg lnternational (BER!)"", L'

und vo

./)

hen 516894-8 und 5/6916-8
5. Juni 2013

durch Nachtruhekompromiss (erhöhen)",
5r/376-B

'! l':'. .t' '.i ,

a
I , -.t-/ -, . I i": r '- -.:- !--: 't

'!

auf Grund der üsse des Landtages
Februar 2013
Absatz 1 1 des Landesentwicklungsprogrammes

Nachtflugverbotes am Flughafen Bedin Branden.

LT

Bearbeitungsstand: 27. Dezember 2013



Der Landtag Brandenburg hat die

5m76-8) aufgefordert, über konkrete E

tagsbeschlusses vom 27 . Februar 2013

Bericht vozulegen,

Das Volksbegehren verfolgt das Ziel, im Ve

Landesentwicklungsprogramms dah ingehend

burg lnternational (BER) Tagflug, aber kein

zu reduzieren".

Der Landtag hat weiterhin die Enruartung

Verhandlungen mit dem Land Bedin aufnehmen

der Landesregierung zur Kenntnis genommen

grammes keine rechtlichen Auswirkungen auf

die Nachtflugregelungen habe,

Zudem wurde die Landesregierung gebeten,

sellschafter der Flughafen Berlin Brandenburg

planmäßige Flüge zu verkürzen.

Uber diese Schritte hinaus hat sich der La

neute und weitergehende lnitiativen

telbare Umfeld, aber auch daniber hinaus,

sollten angegangen werden, die bis zur E
Hierzu sollten die Landesregierung und die FB

(DFS) wie dem Bundesaufsichtsamt für

Weiterhin'wurde die Landesregierung

Verbesserung des Lärmschutzes in der Nacht

Die Landesregierung hat in Umsetzung der

der FBB, dem Land Berlin und dem Bund

\lläz 2013 in Schreiben an den Bundesminister
gierenden Bürgermeister von Berlin gewandt

angekündigt.

ln der Folge fanden zahlreiche Kontakte auf
mit Berlin und dem Bund (Bundesministerium

desministerium der Finanzen (BMF)) wurden

ten, Verbänden, Kommunen und

il.

treter Brandenburgs entsprechend der dreiZiele verfolgt:

mit Beschluss vom 5. Juni 2013 (Drucksache

zur Umsetzung des Volksbegehrens und des Land-

5/6916-8) im lV. Quartal2013 einen umfassenden

mit dem Land Berlin eine Anderung des

, dass 0.., äffi Flughafen Berlin Branden-

Nachtfl ug stattfindet, um Lärmbetroffenheiten

dass die Landesregierung zügig entsprechende

Dabei hat der Landtag zugleich die Einschätzung

wonach eine Anderung des Landesentwicklungspro-

geltenden Planfeststellungsbeschluss und damit auf

möge sich beim Land Berlin und dem Bund als Mitge-

GmbH (FBB) dafür einsetzen, die Betriebszeiten für

dafür ausgesprochen, die Landesregierung möge er-

, um die Fluglärmbelästigung vor allem für das unmit-

weiter zu reduzieren. Vor allem solche Maßnahmen

des Flughafens BER umgesetzt werden könnten.

nochmals gegenüber der Deutschen Flugsicherung

ng (BAF) initiativ werden,

sich auch auf Bundesebene für Regelungen zur

unverzüglich Kontakt zu den Mitgesellschaftem

Der damalige Ministerpräsident hat sich im
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung sowie den Re-

Gespräche zu den Forderungen des Volksbegehrens

und politischer Ebene statt, Neben den Beratungen

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), Bun-

mit der FBB, Vertretern von Fluggesellschaf-

durchgeführt. ln den Verhandlungen haben die Ver-

swege



Ausweitung des bestehenden

bevorzugte Nutzung von Starl- und L

weitere betriebliche Ma.ßnahmen zur

Die von dem Volksbegehren angestrebte

Gegenstand der Gespräche mit Vertretern des

a) Ausweitung des Nachtflugverbotes

Für die Ausweitung des Nachtflugverbotes wäre

genehmigung des Flughafens Berlin

gestellt, dass der Planfeststellungsbeschluss

lungen rechtmäßig ist. Eine Anderung von Amts

nicht möglich, Zudem würde mit einer Anderung

schaften) eingegriffen werden, Außerdem ist das

die Fach- und Rechtsaufsicht bei

in d iesem Be reich (Bundesauft ragsve nrvaltu n g)

lich gelageften Fall dem Verkehrsministerium

Bund der vom Land beabsichtigten "Einführung

Kernnacht" am Verkehrsflughafen Köln-Bonn aus

Ein enrueitertes Nachtflugverbot wäre dem

darauf verständigen würden. Das erfordert g

Berlin und Bund gemeinsam die Gesellschaft

genehmigung und der Planfeststellung zu bean

Verwaltungsvefahren läge bei der Fl

zu führen.

Denkbar wäre weiterhin auch ein freiwilliges Mor

Fluggesellschaften als Dritte auch weitere rech

nicht nach Belieben durch seine Eigentümer

lnfrastruktur und als solcher einer Fülle von öffen

45 Luftverkehrs-Zulassungsordnung (LuftVZO)

erteilten Genehmigung eine Betriebspflicht.

vorgesehenen Betriebszeiten, die eingehalten

die möglichen Nutzer verlassen können müssen,

siehe $ 45 Abs. 1 und 2 LuftVZO, vgl. Anlage 1.

mung der luftfahftrechtlichen Genehmigungsbehö

Luftfahftbehörde Berlin-Brandenburg. Es gibt zwar

von der Betriebspflicht. Diese greifen im

tionen wie z. B, Havarien, Baumaßnahmen

der Genehmigung, Eine eigenständige

wäre als Verstoß gegen den g 45 LuftVZO

rung (Steigwinkel, Flugrouten u. v, m,)

des Landesentwicklungsprogrammes war zudem

Berlin.

teilweiser Widerruf der bestandskräftigen Betriebs-

erforde rl ich. Das B und esve rwaltu n gsge richt hat fest-

einschließlich der darin getroffenen Betriebsrege-

ist damit nach übenruiegender Rechtsauffassung

PFB in Rechte Dritter (FBB und Luftfahrtgesell-

des Bundes berührt, Der Bund übt

aus und könnte deshalb prüfen, ob sich die Länder

verhalten. Das BMVBS hat in einem ähn-

Landes Nordrhein-Westfalen mitgeteilt, dass der

Betriebsbeschränkung für Passagierflüge in der

Gründen nicht zustimmen könne.

nach dennoch möglich, wenn sich alle Beteiligten

, dass die drei Gesellschafter Brandenburg,

ichten, eine entsprechende Anderung der Betriebs-

. Die Entscheidung über das durchzuführende

örde, das Verfahren wäre ergebnisoffen

Allerdings sind hier neben den lnteressen der

he Fragen zu benicksichtigen, Ein Flughafen kann

werden, Ein Flughafen ist Teil der öffentlichen

h-rechtlichen Verpflichtungen untenruorfen. Hier ist $
Danach hat der Flughafen im Rahmen der

gilt auch im Hinblick auf die in der Genehmigung

müssen. Von dieser Betriebspflicht, auf die sich

nicht ohne Weiteres Abstand genommen werden,

jeden Fall bedarf es immer der vorherigen Zustim-

, in Brandenburg ist dies die Gemeinsame Obere

$ 45 Abs. 3 LuftVZO einige Befreiungstatbestände

Fall aber nicht, da diese lediglich Ausnahmesitua-

nicht aber eine dauerhafte (endgültige) Anderung

des Flughafens zur Verkürzung der Betriebszeit

unzulässig.



Verhandlungen zu einer möglichen Ausweitung

tern des Landes Berlin und des Bundes geführt.

Luftverkeh rswirtschaft angehört.

Nachtflugverbotes hat die Staatskanzlei mit Vertre-

ätzlich wurden die FBB sowie weitere Vertreter der

Die Vertreter des Landes Brandenburg haben den genannten Verhandlungen und Gesprächen u, a,

mit den Prognosen und tatsächlichen Nutzu

nachfolgende Tabellen).

in den Randzeiten der Nacht argumentiert (siehe

Nachtflugbewegungen Summe TXL und SXF i

(aus PFB 20091)

der Durchschnittsnacht des Jahres 2008 (lst)

Nachtflugbewegungen Summe TXL und SXF

(aktuellvon FBB)

der Durchschnittsnacht des Jahres 2012 (lst)

24:00

bis

05:00

Nachtflugbewegungen in der des Prognosejahres 2020 (aus PFB 2009)

Gesamtnacht Zeitscheiben

22:00

bis

22:30

22:30

bis

23:00

23:00

bis

23:30

23:30

bis

24:00

24:00

bis
05:00

05:00

bis

05:30

05:30

bis
06:00

Summe

aller
Flüqe

71,2 22,9 17,3 13,6 4,1 2,7 0,6 10,0

1 
Der Planergänzungsbeschluss von 2009 regeft für die Nach

. keine Flüge in der Kernzeit von 0:00 Uhr bis 5:00 Uhr

gierungsflüge)
. 23:30 Uhr bis 24:00 Uhr sowie 5:00 Uhr bis 5.30 Uhr:

Bereitstellungs- und Überführungsfl üge als Leerflüge
. Begrenzung der Zahl der Flüge zwischen 23:00 Uhr u

flogen werden darf
. Generell darf zwischen 22:00 Uhr und 6;00 Uhr nur mit

riten Folgendes:

:snahmen nur für generell zulässige Notfälle und Postflüge sowie Re-

ne planmäßigen Flüge, sondern nur Verspätungen und Verfrühungen,

06:00 Uhr durch ein Flugbewegungskontingent, sofern überhaupt ge-

marmen Flugzeugen geflogen werden.



Nachtfl ugbewegungen in der Durchsch des Prognosejahres 2023 (aus PFB 2009)

Nachtfl ugbewegungen in der des Prognosejahres 2025

(aus aktueller FBB-Prognose 2013, , Quelle: ergänzende Zuarbeit der FBB)

Die Vertreter Berlins und des Bundes haben in {en bisherigen Verhandlungen deutlich gemacht, dass

sie die bestehende Nachtflugregelung am Flughafen Berlin Brandenburg bereits als einen

Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen undlbetrieblichen lnteressen der FBB einerseits und den

Anwohnerinteressen an einem adäquaten utz andererseits ansehen. Die im Planergänzungs-

beschluss vom 20. Oktober 2009 festgelegte - den ursprünglichen Planungen eingeschränk-

te - Nachtflugregelung sei zudem eine der Vorgaben aus der Entscheidung des Bundes-

verwaltungsgerichtes vom 16, Mäz 2006, Einelweitere Ausweitung des Nachtflugverbotes über die

bisherigen Regelungen hinaus lehnten sie daher iir den Verhandlungen bisher ab.

Die Gespräche sind - auch wegen der der Bundesregierung - noch nicht abgeschlossen.

b) Anderung des Luftverkehrsgesetzes

Die Landesregierung hat am 21. Februar 2013

LUftVG in den Bundesrat eingebracht (BR-Drs.

Bevölkerung vor Fluglärm insbesondere in den

Flugverfahren und der Erteilung von

pflichtet werden, die Nachtruhe der Bevölkerung berücksichtigen.

Bislang konnte in der Länderkammer keine

Gesetzentwurf zur Anderung des $ 29b Absatz 2

13), Ziel der lnitiative ist es u.a,, den Schutz der

zu verbessern. Bei der Festlegung von

sollen die Luftfahrtbehörden ver-

ng gefunden werden. Die Länder Rheinland-

Anderung des $ 29b LuftVG eingebracht, Die Lan-Pfalz und Hessen hatten eigene Vorstellungen

desregierung wird den Verständigungsprozess

23:00

bis
23:30

05:00

bis
05:30

23:00

bis
23:30

fortführen. Gestützt wird ihre Haltung dabei



durch die inzwischen vereinbarten Ziele der

turperiode.

c) Bevorzugte Nutzung einzelner Start- u

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) hat

Runway Operations (DROps)) am Flughafen

und den Fluggesellschaften abgestimmt wird.

zung der beiden Bahnen zu noch

nächst könnte zwischen 23:00 Uhr und 5:00

rungserkenntnissen, auch unter

men, z. B. eine Verlängerung bis 6:00 Uhr,

von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr angestrebt werden.

auch in aktuellen Überlegungen für eine

- Landungen und Sfads rn Richtung

Starts in dieser Betriebsrichtung lassen sich am

würden die Starts südlich an Blankenfelde und

tung der eigentlichen Destination geführt

Landungen in dieser Betriebsrichtung ließen

hend von niedrigem Anflugdruck möglich sein,

erst zwischen der 6. und 7. Meile die Anflugg

desystem (lLS) zu landen. Dies würde jedoch zu

- Landungen und Sfads rn Richtung Osten

Es ist zu prüfen, ob sich Starts in dieser

nisieren lassen. Dabeiwürden die Starts nö

ren Verlauf über die Gosener Wiesen und dann

Da sich bei Landungen in dieser

anflug nicht vermeiden lässt, wäre hier eine a

täglichen oder wochenweisen Wechsel) sinnvoll,

felde oder aber für Mahlow organisieren. Um ei

die Erfliegung des ILS erst auf der 7. Meile

lich umsetzbar.

Eine abschließende Prüfung dieser Maßnahme noch aus.

Bundesregierung zum Lärmschutz in der 18. Legisla-

Landebahnen zu bestimmten Zeiten

Vorschlag zur bevorzugten Bahnnutzung (Dedicated

Brandenburg vorgelegt, der zur Zeit mit der FBB

Zwecke des aktiven Schallschutzes könnte die Nul
Zeiten vorübergehend eingeschränkt werden. Zu-

das DROps-Konzept umgesetzt werden, Nach Validie-

werden ggfs, Anpassungen vorgenom-

hiesiger Auffassung sollte eine Ausweitung auf die Zeit

solche Strategie findet ihren Rückhalt im Ubrigen

in der Nacht am Flughafen Frankfurt am Main.

(Betriebsrichtung 25)

rmärmsten von der Südbahn aus organisieren, Dabei

an Rangsdorf vorbei geroutet und dann in Rich-

auf der Nordbahn abwickeln. Hierbei sollte es ausge-

indest die Überfliegung von Erkner zu vermeiden,

zu erfliegen und gestützt durch lnstrumentenlan-

Mehrbelastung anderer Gebiete führen.

am lärmärmsten von der Nordbahn aus orga-

von Eichwalde/Zeuthen fliegen und könnten im weite-

Richtung der eigentlichen Destination geführt werden.

eine Uberfliegung von Blankenfelde-Mahlow im End-

Nutzung der Bahnen zu den o,g. Zeiten (im

ließen sich Lärmpausen entweder für Blanken-

Uberfliegung von Ludwigsfelde zu vermeiden, wäre

, vorausgesetzt diese Lösung ist auch betrieb-

07)



d) Betriebliche Maßnahmen für mehr

Auch zur Frage möglicher betrieblicher zur Lärmreduzierung am Flughafen Berlin Bran-

Gespräche mit Vertretern des Landes Berlin, derdenburg wurden durch die StaatSkanzlei zah

DFS, des Bundesaufsichtsamtes für

wählten Flug gesellschaften sowie von
, der Flughafengesellschaft, Vertretern von ausge-

der Luftverkehrswirtschaft geführt.

Grundlage der Gespräche war eine von der erarbeitete Zusammenstellung möglicher

flugbetrieblicher Maßnahmen. Bei der ng handelte es sich zum einen um Vorschläge,

die der Fluglärmkommission bereits zur vorgelegen hatten, zum anderen um Forderungen aus

Landtagsbeschlüssen sowie um Mäßnahmen,

geprüfi wurden.

an anderen Flughäfen, z. B. in Frankfurt am Main,

Folgende Maßnahmen wurden dabeiim betrachtet:

o vertikale Optimierung von Abflugverfahrd

o Optimierung beim Betriebsrichtungswecl

. segmented RNAV (GPS)Approach

. bevorzugte Bahnnutzung (DROps)

. kontinuierlicher Sinkflug (Continous Desr

. kontinuierlicher Steigflug (CC0)

. Anhebung des ILS-Anfluggleitwinkels au

. lärmarme Anflugverfahren (steeper final)

o stärkere Spreizung der Lämentgelte

. Point-Merge-Verfahren ftir Landeanflüge

. AirlineBenchmarkingLärmperformance

. Tegeler Modell: längere Einhaltung von I

. Münchener Modell: längerer Parallelflug

o unterschiedliche Flugzeiten im Sommer r

je nach Rückenwind

Approach - CDA)

3,2Grad

Staft

Winter

Der weitaus übenuiegende Teil der möglichen Maßnahmen führt zu einer veränderten

Lärmverteilung. Den positiven Effekten der Lä ierung stehen dabei möglichenrueise neue oder

erhöhte Betroffenheiten an anderer Stelle

Maßnahmen erst durch Lärmmessungen

, Zudem kann die tatsächliche Wirksamkeit einiger

des laufenden Flugbetriebs am BER ermittelt wer-

den. Eine abschließende Pnifung bleibt daher m späteren Zeitpunkt vorbehalten,

e) Anderung des Landesentwicklungsprog

Mit dem Volksbegehren wurde u, a. das Ziel durch eine Anderung des $ 19 Abs. 11 Lande-

sentwicklungsprogrammes ein Nachtflugverbot am Standort des Flughafens Berlin

Brandenburg (BER) durchzusetzen.

Um dem Verhandlungsauftrag soll die Gemeinsame Landesplanungskonferenz

(PLAKO) nach Artikel 6 des Landesplanung einberufen werden.



Zur Vorbereitung einer PLAKO der Länder und Brandenburg hat im November 2013 auf Einla-

dung der Gemeinsamen Landesplan eine lnterministerielle Arbeitsgruppe (IMAG) unter

Beteiligung verschiedener Staatssekretäre Fokussiert auf den Text des Volksbegehrens im en-

geren Sinne, der einen konkreten. im Hinblick auf den landesplanerischen Aspekt

enthält, stellte die Brandenburger Seite die ion seit der Beschlussfassung im Landtag Branden-

burg einschließlich der später erfolgten

vom 18. April2013 sowie der neuerlichen

im Ausschuss für lnfrastruktur und Landwirtschaft

für lnfrastruktur und Landwirtschaft am 21.

ließung vom 5. Juni2013 dar. Die Teilnehmer

kamen überein, insbesondere die neu Materialien mit Blick auf die landesplanerischen

Handlungsspielräume einer umfassenden Prü

papier dazustellen.

zu unterziehen und die Ergebnisse in einem Arbeits-

lm Einzelnen sollen dabei hinsichtlich mö landesplanerischer Handlungsoptionen berücksichtigt

werden:

Stellungnahme der Landesreg ierung zum Volksbegehren ,Für eine Anderung des

zur Durchsetzung eines landesplanerischen$ 19 Abs. 11 des Landesentwicklung

Nachtfl ugverbots am Flughafen

Drucksache 5/6896

lnternational (BER)" vom 22. Februar 2013,

Stellungnahme des Senats (von Berlin zum Volksbegehren ,lnitiative für ein Nachtflugverbot"

vom 29. November2011, Drucksache 1 /0050

. Landtag Brandenburg, Beratungsdienst: Gutachten zum,,Themenkomplex

Nachtflugverbot/BBl, Teil l: Möglichkei des Landes Brandenburg, durch Anderung des Plan-

feststellungsbeschlusses oder d urch Maßnahmen ein umfassendes Nacht-

flugverbot einzuführen" vom 6. April 201

. Deutscher Bundestag, Sachstand 
"Nachtflugverbote 

an bestehen-

den Flughäfen" vom 7. Januar 2013

o Landtag Brandenburg, 48. Sitzung des

Februar 2013 (P-AIL 5/48-1)

o Rechtsgutachten,,Handlungsmöglich des Brandenburgischen Ministeriums ftir lnfrastruk-

Vorbehalts nachträglicher Auflagen in TeilA ll, 5.1.9tur und Landwirtschaft (MlL) aufgrund

des Planfeststellungsbeschlusses für Flughafen Berlin Brandenburg (BER)' vom 22.llläz
2013

o Landtag Brandenburg, Öffentliche zur Drucksache 5/6686 am 18. April 2013, Stel-

lungnahme der Sammler/Usinger

o Landtag Brandenburg, Offentliche zur Drucksache 5/6686 am 18, April 2013, Stel-

lungnahme der Rechtsanwaltsg mbH de Witt

Das Arbeitspapier wird voraussichtlich Anfang 4 vorliegen. Danach wird die PLAKO durch den Mi-

nisterpräsidenten des Landes Brandenburg und

Das Ergebnis der Si2ung bleibt abzuwarten.

Regierenden Bürgermeister von Berlin einberufen.



Landtag Brandenburg
5. Wahlperiode

des Landtag

Volksbegehren ,,Für
des Landesentwicklungs

eines landesplaneri
am Flughafen Berlin Br

Der Landtag Brandenburg hat in seiner
folgenden Beschluss gefasst:

,,Der Landtag nimmt das Volk
satz 11 des Landesentwicklung
planerischen Nachtfl ugverbotes
nal (BER!)'an."

Fritsch
Der Präsident

Drucksache 5/689 4-B

Bes hluss
Brandenburg

Anderung des g 19 Absatz 11

zur Durchsetzung
hen Nachtflugverbotes

burg lnternational (BER!)"

1. Sitzung am 27. Februar 2013 zum TOP 6

hren ,Für eine Anderung des S 19 Ab-
rammes zur Durchsetzung eines landes-

m Flughafen Berlin Brandenburg lnternatio-


